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TEIL A - PLANZEICHNUNG 

 
Plangrund lage  
- Lage- und Hö henplan, V erm essungsbüro Oertelt, Zwickauer Straße 211, 
09116 Chem nitz, Stand: Juni 2022 

- Liegenschaftskarte aus dem  Am tlichen Liegenschaftskatasterinform ationssy stem  
(ALK IS) des Staatsbetriebs Geoinform ation und V erm essung Sachsen (GeoSN) für die 
Stadt Frankenberg/Sa., Stand Septem ber 2022 

- Nachtrag der Hö henlinien erfolgte auf der Grundlage des Hö heninform ationssy stem  
Sachsen, Stand Januar 2016 
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Nutzungs s c hablone  

 
Maß der baulichen Nutzung   

        Grundflä chenzahl     Baum assenzahl 
 

    Hö he baulicher Anlagen           Bauweise 
 

)ffö

#*5

[

)ffö

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
1. Art d e r baulic he n Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
  Gewerbegebiet (§ 8 BauNV O) 
 
2. Maß d e r baulic he n Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
z.B. GR Z 0,8 Grundflächenzahl (§ 19 BauNV O) – als Hö chstm aß 
 
z.B. BMZ 10,0 Baum assenzahl (§ 21 BauNV O) – als Hö chstm aß 
 
z.B. GHm ax=15,0 m  Hö chstzulässige Gesam thö he baulicher Anlagen (§ 18 BauNV O) 
 
3. Bauwe is e , Baulinie n, Baugre nze n 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
    a abweichende Bauweise 
 
  Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNV O) 
 
4. Ve rke hrs fläc he n 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
  Straßenverkehrsfläche, ö ffentlich  
 
  Straßenbegrenzungslinie 
 
  V erkehrsfläche besonderer Zweckbestim m ung, ö ffentlich 
 
Fuß- und R adweg Zweckbestim m ung: Fuß- und R adweg 
 
  Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
 
5. Grü nfläc he n 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
  Grünfläche, privat 
 
  Grünfläche, ö ffentlich 
 
6. Planunge n, Nutzungs re ge lunge n, Maßnahm e n und  Fläc he n fü r Maßnahm e n zum  
Sc hutz, zur Pfle ge  und zur Entwic klung von Bod e n, Natur und  Land s c haft 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 
  U m grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, Strä uchern 
  und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
  nähere Zweckbestim m ung: siehe Teil B-Text 
 
  Anpflanzung von Bäum en 
 
  U m grenzung von Flächen m it Bindungen für Bepflanzungen und die  
  Erhaltung von Bäum en, Strä uchern und sonstige Bepflanzungen sowie  
  von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
 
7. Sonstige  Planze ic he n 
 
  m it Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
  gem ä ß Teil B – Text  
 
z.B. L m it Leitungsrecht gem ä ß Teil B – Text zu belastende Fläche 
    
  U m grenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24, § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
  40 m  Bauverbotszone gem ä ß § 9 Abs. 1 FStrG, nachrichtlich 
 
  100 m  Bauvorbehaltsszone gem ä ß § 9 Abs. 2 FStrG, nachrichtlich 
 
  20 m  Bauverbotszone gem ä ß § 24 Abs. 1 SächsStrG, nachrichtlich 
 
  40 m  Bauvorbehaltszone gem ä ß § 24 Abs. 2 SächsStrG, nachrichtlich 
 
  30 m  W aldabstand gem ä ß § 25 Abs. 3 SächsW aldG, nachrichtlich 
 

 Geltungsbereich des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. hat am  21.04.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 23 „Gewerbegebiet an der Mittweidaer Straße“ beschlossen. 
Die ortsübliche Bekanntm achung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte im  Am tsblatt 
der Stadt Frankenberg/Sa. Nr. 07/2021 am  25.06.2021. 

 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 

 
2. Die frühzeitige Beteiligung der Ö ffentlichkeit wurde gem ä ß § 3 Abs. 1 BauGB durch 
eine Auslegung der V orentwurfsplanunterlagen m it Stand          202    in der Zeit 
vom                 202   bis zum                   202    nach Ankündigung im  Am tsblatt Nr.   
/202   der Stadt Frankenberg/Sa. vom             202   durchgeführt. 

 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der berührten Behö rden und sonstigen Träger ö ffentlicher 
Belange gem ä ß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte m it Schreiben vom         202   . Die 
Behö rden wurden aufgefordert, U m fang und Detaillierungsgrad der U m weltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB bekannt zu geben. 

 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 

 
4. Der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. hat am                         den Entwurf des 
Bebauungsplans in der Fassung vom                         beschlossen, die zugehö rige 
Begründung und den U m weltbericht vom              gebilligt und diese P lanunterlagen 
gem einsam  m it den wesentlichen vorliegenden um weltbezogenen 
Stellungnahm en zur ö ffentlichen Auslegung gem ä ß § 3 Abs. 2 BauGB sowie gem . 
§ 4a Abs. 2 BauGB zeitgleich zur Beteiligung der Behö rden und sonstigen Träger 
ö ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bestim m t. 

 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 

5. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der P lanzeichnung (Teil A) und 
dem  Text (Teil B), die Begründung m it dem  U m weltbericht und die wesentlichen 
vorliegenden um weltbezogenen Stellungnahm en haben in der Zeit 
vom                         bis zum                         während der Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung nach § 3 Abs. 2 BauGB ö ffentlich ausgelegen. Die ö ffentliche 
Auslegung ist m it dem  Hinweis, dass Stellungnahm en während der Auslegungsfrist 
von jederm ann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, durch 
Abdruck im  Am tsblatt Nr.     /202    der Stadt Frankenberg/Sa. 
am                         ortsüblich bekannt gem acht worden. Der Inhalt der ortsüblichen 
Bekanntm achung und die auszulegenden U nterlagen wurden in der Zeit 
vom                           bis zum                            zusätzlich auf die Internetseite der Stadt 
Frankenberg/Sa. und die des zentralen Landesportals Bauleitplanung Sachsen 
eingestellt und darüber zugänglich gem acht. 

 Die Behö rden und sonstigen Träger ö ffentlicher Belange wurden m it Schreiben 
vom                         von der Auslegung benachrichtigt und zur Abgabe einer 
Stellungnahm e nach § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert. 

 
 
Frankenberg/Sa., den Siegel Bürgerm eister 

 
6. Die Darstellung der Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen m it dem  
Liegenschaftskataster wird innerhalb der Abgrenzung des P langebietes 
bescheinigt. Für die Lagegenauigkeit der Grenzen im  P lan wird nicht garantiert. 

 
 
Landratsam t Mittelsachsen, 
R eferat K atasterfortführung und Datenbereitstellung 
Dö beln, den                         Siegel R eferatsleiter 

 
7. Der Stadtrat hat die Anregungen der Bürger, der Behö rden und sonstigen Träger 
ö ffentlicher Belange am                         geprüft. Das Ergebnis ist m itgeteilt worden. 

 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 

 
8. Der Bebauungsplan in der Fassung vom                              202   , bestehend aus der 
P lanzeichnung (Teil A) und dem  Text (Teil B) wurde am                         Stadtrat als 
Satzung beschlossen. Die dazugehö rige Begründung m it dem  U m weltbericht wurde 
gebilligt. 

 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 

9. Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 23 „Gewerbegebiet Mittweidaer Straße“, 
bestehend aus der P lanzeichnung (Teil A) und dem  Text (Teil B), wurde ausgefertigt. 

 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 

 
10. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan m it der 
Begründung einschließlich U m weltbericht und die zusam m enfassende Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB auf Dauer während der Sprechzeiten von jederm ann 
eingesehen werden können und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch 
Abdruck im  Am tsblatt Nr.     /202    der Stadt Frankenberg/Sa. 
am                         ortsüblich bekannt gem acht worden. 

 In der Bekanntm achung ist auf die V oraussetzungen für die Geltendm achung der 
V erletzung von V orschriften sowie auf die R echtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschä digungsansprüchen für 
V erm ö gensnachteile durch diesen Bebauungsplan (§§ 39 – 42 und 44 BauGB) 
hingewiesen worden. 

 Die Satzung ist m it der Bekanntm achung in K raft getreten. 
 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 

 
11.  Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der P lanzeichnung (Teil A) und dem  
Text (Teil B), wurde dem  Landratsam t Mittelsachsen am                         angezeigt. 

 
 
Frankenberg/Sa., den                        Siegel Bürgerm eister 
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Ge ltungsbe re ic h

SATZUNG 
d e r Stadt Franke nbe rg/Sa. ü be r d e n Be bauungs plan Nr. 23 

„Ge we rbe ge bie t Mittwe id ae r Straße “ 
Auf Grund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntm achung vom  03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom  08.10.2022 (BGBI. 
S. 1726) sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der 
Bekanntm achung vom  11.05.2016 (SächsGV Bl. S. 186), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom  01.06.2022 (SächsGV Bl. S. 366) in V erbindung m it § 4 der 
Gem eindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGem O) in der Fassung der 
Bekanntm achung vom  09.03.2018 (SächsGV Bl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom  09.02.2022 (SächsGV Bl. S. 134) wird nach Beschlussfassung durch 
den Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. vom      .    .202   folgende Satzung der Stadt 
Frankenberg/Sa. über den Bebauungsplan Nr. 23 „Gewerbegebiet Mittweidaer 
Straße“, bestehend aus: 
- der P lanzeichnung (Teil A) M 1:500 und 
- dem  Text (Teil B) 

in der Fassung vom                            202    erlassen. 
Der rä um liche Geltungsbereich ergibt sich aus dem  zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans. Dieser Bebauungsplan tritt m it der ortsüblichen Bekanntm achung in 
K raft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
 
Frankenberg/Sa., den                        Bürgerm eister Siegel 
 
 

TEIL B – TEX T 
I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
(1) Im  Gewerbegebiet GE ist die nach § 8 Abs. 2 BauNV O allgem ein zulässige 

Nutzung: 
- Tankstellen 
unzulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNV O) 

(2) Im  Gewerbegebiet GE ist die nach § 8 Abs. 2 BauNV O allgem ein zulässige 
Nutzung: 
- Anlagen für sportliche Zwecke 
nur ausnahm sweise zulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNV O) 

(3) Im  Gewerbegebiet GE sind die nach § 8 Abs. 3 BauNV O ausnahm sweise 
zulässigen Nutzungen: 
- Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke, 
- V ergnügungsstätten 
unzulässig. (§ 1 Abs. 6 BauNV O) 

(4) Im  Gewerbegebiet GE sind gem ä ß § 1 Abs. 9 BauNV O unzulässig: 
- photovoltaische Freiflächenanlagen, 
- Einzelhandelsbetriebe sowie 
- V erkaufsstellen von Handwerksbetrieben und andere Gewerbebetriebe, die 
sich ganz oder teilweise an Endverbraucher wenden. 

(5) Im  Gewerbegebiet GE können ausnahm sweise solche Einzelhandelsbetriebe 
zugelassen werden, die in unm ittelbarem  rä um lichen und betrieblichen 
Zusam m enhang m it Handwerks- oder Gewerbebetrieben stehen und über nicht 
m ehr als 200 m ² V erkaufs- und Ausstellungsfläche verfügen. (§ 1 Abs. 9 BauNV O) 

(6) Im  Gewerbegebiet GE m it einer Gesam tgrö ße der Flächenlärm quelle von 
22.171 m ² sind V orhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Gerä usche 
folgende Em issionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06:00 bis 22:00 U hr) 
noch nachts (22:00 bis 06:00 U hr) überschreiten: 
LEK tags xx dB(A)/m ² 
LEK nac hts xx dB(A)/m ² 
 
Im  R ichtungssektor xxx° - xxx° in R ichtung (Norden: 0°) sind Überschreitungen 
vorgenannter Em issionskontingente durch Zusatzkontingente LEK, tags von xx 
dB(A)/m ² und LEK, nac hts von xx dB(A)/m ² zulässig. Der Nachweis über die 
Einhaltung der Em issionskontingente entsprechend DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 
ist jeweils im  Bauantragsverfahren zu erbringen. 

anhand Schallim m issionsprognose (SIP ) 
zum  Entwurf ergänzen 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
(1) Als unterer Bezugspunkt für die Hö henfestsetzung ist die m ittlere vorhandene 

Geländehö he zum  Zeitpunkt der V erm essung der P langrundlage festgesetzt. 
(2) Der obere Bezugspunkt für die hö chstzulässigen Gesam thö hen baulicher Anlagen 

GHm ax ist die äußere Dachhaut am  First, bei Flachdä chern der obere 
W andabschluss einer die Dachhaut überragenden Attika. 

(3) Die hö chstzulässigen Gesam thö hen baulicher Anlagen dürfen durch Anlagen zur 
Gewinnung erneuerbarer Energie sowie durch untergeordnete Bauteile, z. B. 
Dachbelüftungsanlagen und K am ine, ausnahm sweise um  bis zu 1,40 m  
überschritten werden. 

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, BAUWEISE   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 6 BauGB) 
(1) Die Überschreitung der Baugrenzen gem ä ß § 23 Abs. 3 BauNV O ist, auch durch 

untergeordnete Bauteile, unzulässig. 
(2) Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen nach § 14 

Abs. 1 BauNV O unzulässig. 
(3) Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä chen sind nicht überdachte 

Stellplätze gem ä ß § 12 Abs. 1 BauNV O zulässig, überdachte unzulässig. 
(4) Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen nach § 14 

Abs. 2 BauNV O, die der V ersorgung der Baugebiete m it Elektrizität, Gas, W ä rm e 
und W asser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen unter Beachtung von 
Leitungsrechten und Schutzabständen zulässig. Soweit sie in den Bauverbotszonen 
nach § 9 Abs. 1 FStrG und § 24 Abs. 1 SächsStrG liegen, ist eine anlagenbezogene 
Zustim m ung der berührten Straßenbaulastträ ger V oraussetzung im  Sinne § 9 Abs. 2 
BauGB für die Zulässigkeit. 

(5) Im  Gewerbegebiet GE ist die abweichende Bauweise § 22 Abs. 4 BauNV O 
festgesetzt. Die Abweichung von der offenen Bauweise besteht in der Zulässigkeit 
von Gebä udelängen und -verkettungen über 50 m  Gesam tlänge. 

4. VERSO RGUNGSLEITUNGEN, SCHUTZFLÄCHEN, FLÄCHEN MIT GEH-, FAHR- UND 
LEITUNGSRECHTEN   (§ 9 Abs. 1 Nr. 10, 13, 21 BauGB) 

(1) Stadttechnische V er- und Entsorgungsleitungen sind regelm ä ßig im  ö ffentlichen 
bzw. ö ffentlich-rechtlich für diesen Nutzungszweck ausreichend gesicherten R aum  
zu verlegen. 

(2) Die zeichnerisch festgesetzten m it Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zu 
belastenden Flächen sind folgenderm aßen entsprechend den P laneinschrieben 
festgesetzt: 
LG Leitungsrecht – beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die inetz Gm bH, 
bestehend in dem  R echt auf Betrieb, Änderung und U nterhaltung der 
Gashochdruckleitung TGH 150St 2001 verbunden m it 
Nutzungsbeschränkungen 

LAw Leitungsrecht – beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband 
„K om m unale W asserver-/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland“ 
Hainichen (ZW A), bestehend in dem  R echt auf Errichtung, Betrieb, Änderung 
und U nterhaltung von der Gebietsentwässerung dienenden 
Abwasserkanälen, verbunden m it Nutzungsbeschränkungen 

Die Überbauung, Geländeveränderung und Gehölzpflanzungen sind innerhalb 
der m it Leitungsrechten ausgestatteten Flächen unzulässig. 

(3) Innerhalb des 8,0 m  breiten Leitungsschutzstreifens der Gashochdruckleitung 
TGH 500St 1996 sind Geländeveränderung und Gehölzpflanzungen unzulässig. 

5. GRÜNFLÄCHEN   (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
(1) Die zeichnerisch festgesetzte ö ffentliche Grünflä che dient der Zweckbestim m ung 

nach als Fläche für die R andeingrünung unter Beachtung des 
Leitungsschutzstreifens. 

(2) Die zeichnerisch festgesetzten privaten Grünflächen dienen der 
Zweckbestim m ung nach als Flächen für die R andeingrünung der V orhaben 
i. V . m . Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäum en, 
Strä uchern und sonstigen Bepflanzungen. 

6. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VO N BO DEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT, FLÄCHEN ZUM AUSGLEICH VO N EINGRIFFEN IN NATUR UND 
LANDSCHAFT   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

(1) P kw-Stellplätze, Gehwege sowie Zugänge innerhalb der Baugrundstücke sind in 
wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. Ausnahm en sind in begründeten 
Einzelfällen zulässig. 

(2) Aus dem  Gewerbegebiet GE ist zum  Schutz ö ffentlicher 
Abwasserentsorgungsanlagen ein hö chstzulässiger Drosselabfluss von 10 l/s bei 
Starkniederschlagsereignissen festgesetzt. Der Drosselabfluss ist in den Anträ gen 
nach SächsW G bei der Erschließungsplanung nachzuweisen. V orzugsweise sind 
Mö glichkeiten der dezentralen R egenwasserversickerung und -rückhaltung zu 
nutzen. 

(3) Dem  P langebiet sind außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
Flächen für Maßnahm en zum  Ausgleich im  Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB 
zugeordnet: 
AX X 
 
 
 
 
Die erforderlichen K om pensationsm aßnahm en sind in Abstim m ung m it der 
U nteren Naturschutzbehö rde vertraglich zu binden und werden Zug um  Zug fällig 
m it Flächeninanspruchnahm e. 

(4) Auf m indestens der Hälfte aller Dachflä chen einer Grundstücksbebauung ist eine 
R egenwasserbewirtschaftung in V erbindung m it einer Dachbegrünung zu 
errichten und dauerhaft zu erhalten. 

7. ANPFLANZEN VO N BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SO NSTIGEN BEPFLANZUNGEN SO WIE 
BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VO N BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SO NSTIGEN BEPFLANZUNGEN   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

(1) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen m it P flanzbindungen  1  sind 
standortgerechte Gehölze zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. R andlich zum  
Baugebiet ist ein m indestens 2,0 m  breiter Strauch- und K rautsaum  zu entwickeln. 
Zur K rautsaum pflege sind m ä ßig wüchsige Bestände alle 1 – 3 Jahre nach Bedarf 
zu m ulchen und Gehölzinvasion zu beseitigen. 

(2) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, 
Strä uchern und sonstigen Bepflanzungen  2  ist im  Leitungsschutzstreifen der 
Gashochdruckleitung TGH 500St 1996 eine Extensivwiesenpflege m it einschüriger 
Mahd nicht vor dem  15. Juli m it Abtransport des Mahdguts festgesetzt. Außerhalb 
des Leitungsschutzstreifens sind zur K rautsaum pflege m ä ßig wüchsige Bestände 
alle 1 – 3 Jahre nach Bedarf zu m ulchen und Gehölzinvasion zu beseitigen. 

(3) Für Gehölzanpflanzungen sind folgende Artenlisten festgesetzt: 

Ergänzung d e r Zuord nungs fe sts e tzung zur Deckung des eingriffsbedingten 
K om pensationsbedarfs im  Ge sam tum fang von 10,4271 Ökopunkte n nach 
der „Handlungsem pfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen 
im  Freistaat Sachsen“ (Stand: 25.01.2017) zum  Entwurf 

 
ARTENLISTE A – STANDO RTHEIMISCHE BÄUME UND STRÄUCHER 
Bäum e  1. O rd nung (Mindestgrö ße: Hochstam m , 12/14 cm  StU  oder Heister 
125/150 cm  Hö he) 
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 
Aesculus hippocastanum  (Roßkastanie) 
Carpinus betulus (Hain-Buche) 
Fagus sy lvatica (Rot-Buche) 
Q uercus robur (Stiel-Eiche) 
Q uercus petraea (Trauben-Eiche) 
Tilia cordata (W inter-Linde) 
Tilia platy phy llos (Som m er-Linde) 
P runus avium  (V ogel-K irsche) 
Fraxinus excelsior (Gem eine Esche) 
Betula pendula (Hänge-Birke) 
Bäum e  2. O rd nung (Mindestgrö ße: Heister 150/200 cm , Strauch 60/100 cm , 2fach 
verpflanzt m it Ballen) 
Betula pendula (Gem eine Birke) 
P runus padus (Traubenkirsche) 
P y rus py raster (W ild- Birne) 
Salix caprea (Sal- W eide) 
Sorbus aucuparia (Gem . Eberesche) 
Malus sy lvestris (W ild-Apfel) 
Acer cam pestre (Feldahorn) 
Strä ucher: 
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 
Cornus m as (K ornelkirsche) 
Cory lus avellana (Haselnuß) 
Crataegus m onogy na (Eingriffliger W eißdorn) 
Crataegus laevigata (Zweigriffliger W eißdorn) 
Euony m us europaea (P faffenhütchen) 
Ligustrum  vulgare (Gem einer Liguster) 
Lonicera xy losteum  (Rote Heckenkirsche) 
P runus spinosa (Schlehe) 
R ham nus carthartica (K reuzdorn) 
Rosa spec. (W ild-Rosen) 
R ubus idaeus (Him beere) 
R ubus fruticosus (Brom beere) 
Salix spec. (Strauchweiden) 
Sam bucus nigra (Schwarzer Holunder) 
V iburnum  opulus (Gem einer Schneeball) 
Genista germ anica (Dt. Ginster) 
P runus spinosa (Schlehe) 
Die Artenliste A wird ergänzt um  säm tliche einheim ische Obstgehö lze. 
  
ARTENLISTE B – VERKEHRSFLÄCHEN UND GEBÄUDENAHE ANPFLANZUNGEN 
Bäum e  (Mind e stgröße : Hoc hstam m  16/18 c m , 3fac h ve rpflanzt, Krone nansatz in 
m ind . 2,50 m  Höhe ): 
Groß- und m ittelkronige Bä um e für Straßen und P arkplätze: 
Aesculus x carnea (Rotblühende K astanie) 
Acer platanoides spec. (Spitz-Ahorn in Sorten) 
Tilia cordata spec. (W inter-Linde in Sorten) 
Tilia x vulgaris 'P allida' (K aiser-Linde) 
Sorbus interm edia (Schwedische Mehlbeere) 
Sorbus aria (Mehlbeere) 
K leinkronige Bä um e für Straßen / P arkplätze 
Crataegus laevigata 'P aul's Scarlet' (Echter R otdorn) 
Aesculus x carnea 'Briotii' (Scharlach-R oßkastanie) 
Acer platanoides 'Globosum ' (K ugel-Ahorn) 
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' (K egel-Akazie) 
P runus spec. (Zierkirschen) 

 ARTENLISTE C – SCHLING- UND KLETTERPFLANZEN 
Clem atis spec. (W aldrebe) 
Hedera helix (Efeu) 
Lonicera spec. (Geißblattarten) 
P arthenociccus quinquefolia 'En-gelm annii' (W ilder W ein) 
P arthenociccus tricuspidata ' V e-itchii' (W ilder W ein) 
P oly gonum  aubertii (Schlingknö terich) 
Solanum  dulcam ra (Bitters. Nachtschatten) 
Rosa spec. (K letterrosen) 
ARTENNEGATIVLISTE 
Cotoneaster spec. (Mispeln, insbesondere Bodendecker) 
Cham aecy paris spec: (Scheinzy pressen) 
Juniperus spec. (Zy pressengewä chse) 
P icea spec. (Fichten / Silber-/Blau-/Stechfichten) 
Thuja spec. (Lebensbä um e / Zy pressengewä chse) 
Die P flanzen der Artennegativliste sollen keine V erwendung finden. 

(4) Die zeichnerisch dargestellten Einzelpflanzfestsetzungen für Bä um e sind 
entsprechend den Artenlisten A oder B in der P flanzqualität: Hochstam m  StU  
16/18 cm , 3fach verpflanzt vorzusehen. 

(5) An Einm ündungen sind Sichtflächen für die Anfahrsicht nach R ASt 2006 von jeder 
sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung, Einfriedung oder Aufschüttung m it einer 
Hö he von m ehr als 0,6 m  über der angrenzenden V erkehrsfläche freizuhalten. 
Zulässig sind jedoch Einzelbä um e m it einem  K ronenansatz in m indestens 2,50 m  
Hö he. 

(6) Auf den privaten Baugrundstücken ist je 6 ebenerdige P kw-, je 2 Lkw- und je 
Sattelzug-Stellplätze m indestens 1 m ittel- bis großkroniger Laubbaum  der 
Artenliste A oder, bis zu einem  Anteil von 50%, der Artenliste B zu pflanzen. Eine 
Mindestbegrünung von 1 Baum  je angefangene 1.000 m ² Grundstücksflä che ist 
sicherzustellen. 

(7) Für Baum pflanzungen sind m indestens 6,0 m ² große wasser- und luftdurchlässige 
Baum scheiben oder Baum streifen von 1,50 m  Mindestbreite vorzusehen. 
Baum pflanzungen sind durch Dreibock zu schützen. 

(8) Über 150 m ² große ö ffnungslose Außenwandflächen sind m it R ank- und 
K lettergehö lzen der Artenliste C vertikal zu begrünen. 

(9) Säm tliche festgesetzte Anpflanzungen sind bis spätestens zum  Ende der auf die 
Flächeninanspruchnahm e folgenden P flanzperiode auszuführen, dauerhaft zu 
pflegen und zu erhalten. Abgängige Gehölze und P flanzen sind zu ersetzen. 

  

II. BAUO RDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m . § 89 Säc hsBO ) 
1. Äuße re  Ge staltung baulic he r Anlage n 
(1) Ö ffnungslose Fassaden und Fassadenabschnitte von m ehr als 50 m  Länge sind 

vertikal zu gliedern. Dafür sind auch Anpflanzungen von R ank- und K lettergehö lzen 
der Artenliste C unter Einsatz geeigneter R ankhilfen zulässig. 

(2) Grelle Farbgebung an den Fassaden der Außenhaut der Gebä ude ist unzulässig. 
W erbeanlagen oberhalb der Traufhö he oder Attika sind unzulässig. 

(3) In den Baugebieten sind hö chstens 2 W erbeanlagen je Betrieb zulässig. Dabei darf 
die Grö ße einer einzelnen W erbeanlage 9,0 m ² nicht überschreiten. 

(4) U nzulässig sind W erbeanlagen m it wechselndem  und bewegtem  Licht sowie 
Lichtwerbung in grellen Farben. 

(5) W erbeanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass eine Blendwirkung des 
V erkehrs in jegliche R ichtung ausgeschlossen werden kann. Aufgeständerte 
freistehende W erbeanlagen sind bis zu einer Grö ße von m ax. 10 m ² zulässig. 

(6) Sonnenkollektoren und P hotovoltaikanlagen sind auf den Dachflä chen zulässig, 
wenn der Blendschutz in R ichtung Autobahn nachweislich sichergestellt ist. 

(7) K leinwindkrakftanlagen sind auf den Dachflä chen bis zu einer Hö he von 3 m  
zulässig. Sie dürfen GHm ax m itsam t einer Zusatzhö he von 1,40 m  nicht überschreiten. 

2. Einfrie d unge n 
(1) Im  P langebiet sind Einfriedungen bis zu einer Hö he von m ax. 2,20 m  zulässig. 
(2) Maschendrahtzä une und blickdichte Mauern sind zu begrünen (K om bination m it 

Hecken, Strauchvorpflanzung). 
3. Ge staltung d e r unbe baute n Fläc he n d e r be baute n Grund stü c ke  
(1) U nbebaute Grundstücksflä chen sind zu begrünen. 
  

III. HINWEISE 
(1) Die Trinkwasserversorgung ab dem  Anbindepunkt an die V ersorgungsleitung 

DN 100 in der Straße Am  Dam m  auf dem  Flurstück Fl.-Nr. 1301/1 Gem . Frankenberg 
und die Mischwassereinleitung in den K anal DN 1000 rd. 100 m  westlich davon auf 
dem  Flurstück Fl.-Nr. 680/3 Gem . Frankenberg sind durch einen 
Erschließungsvertrag m it dem  Zweckverband „K om m unale W asserver-
/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland" Hainichen (ZW A) rechtlich zu 
sichern. Laut Stellungnahm e des Landratsam tes Mittelsachsen (LRA Mittelsachsen) 
m üssen vor V ollzug des Bebauungsplanes die Erschließungs- und 
Entwässerungsanlagen funktionstüchtig und in rechtlicher Hinsicht nutzbar 
hergestellt sein. 

(2) Die bauausführenden Firm en sind durch die Bauherren auf die Meldepflicht von 
Bodenfunden gem ä ß § 20 SächsDSchG hinzuweisen. 

(3) Sollten während der Bauphase schä dliche Bodenveränderungen nach 
BBodenSchG bekannt werden, so ist dies dem  LRA Mittelsachsen um gehend 
anzuzeigen. 

(4) Hingewiesen wird auf § 40 BNatSchG – Nichtheim ische, gebietsfrem de und 
invasive Arten, insbesondere die Genehm igungspflicht für das Ausbringen von 
Gehölzen und Saatgut außerhalb ihrer V orkom m ensgebiete ab dem  1. März 2020. 
Maßgeblich ist das V orkom m ensgebiet II – Mittel- und Ostdeutsches Tief- und 
Hügelland. 

(5) Im  R ahm en des Monitorings gem ä ß § 4c BauGB ist durch die Stadt 
Frankenberg/Sa. eine jä hrliche K ontrolle der Einhaltung festgesetzter Maßnahm en 
zum  Schutz, P flege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zum  
naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleich sowie von Anpflanzungen 
durchzuführen. 

(5) Eine Biotopkartierung ist für den Gehölzbestand für hö hlenreiche Einzelbä um e 
nach Buder et al. (2010) laut der Stellungnahm e LRA Mittelsachsen erforderlich, 
wenn planerisch vorbereitete Eingriffe in seine Fläche erfolgen. 

(6) Laut der Stellungnahm e des LRA Mittelsachsen ist eine Artenschutz-
V orabschätzung oder eine P otentialanaly se durchzuführen. Diese um fasst die 
Zauneidechse nach Schneeweis et al. (2014), Brutvö gel nach Südbeck et al. 
(2005) und bei Eingriffen in den Gehölzbestand unter Beachtung der Ergebnisse 
der Biotopkartierung eine W orst-Case-Betrachtung für Flederm ä use. 

 
 

 
8. Nac hric htlic he  Übe rnahm e  
 
  Leitungen unterirdisch, nachrichtlich 
 
G-HDL Gashochdruckleitung 
 
 Geschütztes Biotop (Q uelle: FNP ) 
 
 festgesetztes Überschwem m ungsgebiet 
 
9. Hinwe is e  
 
  Maßangabe in m  
 
  Flurstücksgrenze und -num m er 
 
  Gebä udebestand 
 
  Hö henlinien in m  über DHHN - Nachtrag 
 
  vorhandener Fahrbahnrand  
 
  Sichtdreieck Geschwindigkeit 70m /h 
 
  W endeschleife für Lastzüge nach RASt 06 
 
  Lö chwasserentnahm estelle   
  nachrichtliche Übernahm e aus P lanauskunft ZW A Hainichen 21.12.2022 
 
N

RECHTSGRUNDLAGEN 
Baugesetzbuch (BauGB) - in der Fassung der Bekanntm achung vom  03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel der V erordnung vom  04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6) 
Baunutzungsve rord nung (BauNVO ) - V erordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke in der Fassung der Bekanntm achung vom  21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 der V erordnung vom  04.02.2023(BGBl. I Nr. 6) 
Planze ic he nve rord nung  (PlanZV) - V erordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des P laninhalts vom  18.12.1990 (BGBl. I S.58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom  14.06.2021 (BGBl. I S.1802) 
Säc hs is c he  Bauord nung (Säc hsBO ) - in der Fassung der Bekanntm achung vom  
11.05.2016 (SächsGV Bl. S. 186), zuletzt geändert durch Artikel des Gesetzes vom  
20.12.2022 (SächsGV Bl. S. 705). 
Säc hs is c he  Ge m e ind e ord nung (Säc hsGe m O ) - in der Fassung der Bekanntm achung 
vom  09.03.2018 (SächsGV Bl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom  
20.12.2022 (SächsGV Bl. S. 705) 

 

Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen. 
 

   
   
   
   
GEÄNDERT DATU M ART DER ÄNDER U NG 

 
 

 STADT  FRANKENBERG/SA. 
 
 LANDK R EIS  MITTELSACHSEN 
 
 BEBAUUNGSPLAN NR. 23  
 „GEWERBEGEBIET MITTWEIDAER STRAßE“ 
  
 STAND :    V OR ENTW U R F          07 / 2024 
  
 DIESER BEBAU U NGSP LAN 
 BESTEHT AU S :   -  TEIL A - P LANZEICHNU NG          M 1 : 500 
      -  TEIL B - TEXT 
 
 
 
 P LANV ER FASSER :   BÜRO FÜR STÄDTEBAU  Gm bH CHEMNITZ 
      LEIP ZIGER STRASSE 207 
      09114 CHEMNITZ 
      TEL: 0371/3674170   FAX: 0371/3674177 
      e-m ail:        info@staedtebau-chem nitz.de 
      Internet:     www.staedtebau-chem nitz.de 
 
 
 
 
      GESCHÄFTSLEITU NG 
 BLATTGR Ö SSE : 1505 x 880  
 


